
Stadt Oestrich-Winkel
im Rheingau

Sitzungsprotokoll OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Gremium Stadtverordnetenversammlung

Sitzungsdatum 07.06.2021

Uhrzeit 19:00 Uhr bis 21:20 Uhr

Sitzungsort Sporthalle Oestrich,

Anwesend

Vorsitzende:
Aylin Sinß (SPD)

Mitglieder:
Manfred Bickelmaier (CDU)
Klaus Bleuel (GRÜNE)
Albert Bungert (CDU)
Sebastian Busch (SPD)
Sophia Busch (SPD)(19:00 - 20:45 Uhr)
Michael Christ (SPD)
Dominic Dillmann (SPD)
Katharina Fladung (SPD)(19:55 - 21:20 Uhr)
Robert Fladung (SPD)
Ulrike Franzki (GRÜNE)
Karl-Heinz Hamm (FDP)
Almut Hammer (CDU)
Tabea Klepper (CDU)
Johannes Lahr (FDP)
Christina Laube (CDU)
Jutta Mehrlein (SPD)
Dr. Dieter Möller (GRÜNE)
Gerda Müller (SPD)
Petra Müller-Klepper (CDU)
Andreas Orth (CDU)
Marika Prasser-Strith (GRÜNE)
Ingrid Reichbauer (GRÜNE)
Marius Schäfer (FDP)
Josef Schönleber (CDU)
Carsten Sinß (SPD)
Pavlos Stavridis (CDU)
Elisabeth Uebe (GRÜNE)
Thomas Wieczorek (SPD)

Magistrat:
Bürgermeister Kay Tenge
Erster Stadtrat Björn Sommer
Werner Alt (CDU)
Kurt Bussweiler (GRÜNE)
Stefan Englert (SPD)
Erich Herbst (CDU)
Heinz-Dieter Mielke (SPD)
Franz Miltner (GRÜNE)
Karlheinz Winkel (SPD)

Schriftführerin:
Nadja Riedel

Abwesend
Bernhard Bickelmaier (CDU)
Heike Thielke-Alt (CDU)

Roland Laube (CDU)



Stadtverordnetenvorsteherin Aylin Sinß eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung um 19:00
Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

Sie gratuliert SV Franzki und SV Bungert, die seit der letzten Sitzung Geburtstag hatten und spricht ihnen
die Glückwünsche des Hauses aus.

Zur Tagesordnung
TOP 9 wird von Erstem Stadtrat Sommer zurückgezogen.

Es liegt ein Dringlichkeitsantrag der CDU „Zukunft Innenstadt“ vor.
Begründung der Dringlichkeit SV Stavridis
Einstimmig als neuer TOP 12 auf die TO genommen.

Vorlagen zur Verweisung in die Ausschüsse
1. Antrag SPD: Klarheit bei wiederkehrenden Straßenbeiträgen

2021/75
Beschluss
Der Antrag wird in den Ausschuss HFA verwiesen.

Abstimmung
Einstimmig.

2. Antrag SPD: Ausweisung legaler Mountainbike-Trail
2021/76

Beschluss
Der Antrag wird in den Ausschuss UPB verwiesen.

Abstimmung
Einstimmig.

3. Antrag B90/GRÜNE: Klimaschutzmanager/in zur Erstellung eines integrierten
Klimaschutzkonzeptes für Oestrich-Winkel
2021/77

Beschluss
Der Antrag wird in den Ausschuss UPB verwiesen.

Abstimmung
Einstimmig.

4. Antrag B90/GRÜNE: Sammeln von Blumenzwiebeln auf den städtischen Friedhöfen
2021/78

Beschluss
Der Antrag wird mit dem vorliegenden Änderungsantrag der FDP-Fraktion in den Ausschuss UPB verwiesen.

Abstimmung
Einstimmig.
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Vorlagen aus früheren Sitzungen
5. Antrag SPD - Bündnis 90/GRÜNE: Änderung der Geschäftsordnung

2021/74
Antragsbegründung: SV Sinß
Weitere Wortbeiträge: SV Reichbauer, SV Stavridis

Beschluss
Um den Beratungslauf der städtischen Gremien so zu beschleunigen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass
auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung stehende Vorlagen im Vorfeld in den
Ausschüssen und Ortsbeiräten qualifiziert beraten werden können, wird die Geschäftsordnung der
Stadtverordnetenversammlung wie folgt geändert:

In § 9 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oestrich-Winkel wird
folgende Änderung vorgenommen (unterstrichen):

„Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag sollen in der Regel 18 volle Kalendertage, es
müssen jedoch mindestens drei volle Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende die
Frist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tag vor der Sitzung zugehen. Auf die Abkürzung muss
im Ladungsschreiben ausdrücklich hingewiesen werden.

In § 12 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oestrich-Winkel wird
folgende Änderung vorgenommen (unterstrichen):

„Anträge sind schriftlich und von der Antragstellerin oder dem Antragsteller unterzeichnet bei der oder dem
Vorsitzenden einzureichen. Eine Einreichung durch Fax, Computerfax und E-Mail ist ausreichend. Bei
Anträgen von Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder des
Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der Anträge bei der oder dem
Vorsitzenden und dem Sitzungstag müssen mindestens 21 volle Kalendertage liegen. Dies gilt auch für
Anträge des Magistrats und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Alle Anträge werden spätestens
mit der Ladung zur Sitzung jeder bzw. jedem Stadtverordneten zugeleitet. Bezüglich einer elektronischen
Zustellung gilt § 9 Abs. 3 sinngemäß.“

§ 12 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oestrich-Winkel erhält
folgende neue Fassung:

Die Stadtverordnetenvorsteherin oder der Stadtverordnetenvorsteher kann nach pflichtgemäßem
Ermessen Anträge der Fraktionen und Vorlagen des Magistrats vor ihrer Behandlung in der anstehenden
Stadtverordnetenversammlung zur Vorbereitung dem zuständigen Ausschuss zuleiten, wenn dies der
Beschleunigung der Behandlung in der Stadtverordnetenversammlung dient. Auf besonderen Antrag der
Antragstellerin oder des Antragstellers – kenntlich zu machen im entsprechenden Antrag – ist die
Stadtverordnetenvorsteherin oder der Stadtverordnetenvorsteher verpflichtet, den Antrag dem
zuständigen Ausschuss zur Vorbereitung der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung
zuzuleiten. Vor der abschließenden Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung ist auf Wunsch
der Antragstellerin oder des Antragstellers eine Aussprache zuzulassen, soweit die
Stadtverordnetenversammlung mit dem Antrag noch nicht befasst wurde. Davon unbenommen ist das
Recht der Ausschussvorsitzenden, nach eigenem Ermessen weitere Punkte auf die Tagesordnung der
jeweiligen Ausschusssetzung zu nehmen.

In § 30 Abs. 1 Satz 1 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oestrich-Winkel
wird folgende Änderung vorgenommen (unterstrichen):

„Die Ausschüsse haben für ihr Aufgabengebiet die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
vorzubereiten. Sie entwerfen hierzu einen entscheidungsreifen Beschlussvorschlag, der als Antrag im Sinne
des § 12 der Geschäftsordnung anzusehen ist. Die Ausschussvorsitzenden oder dazu besonders bestimmte
Mitglieder berichten der Stadtverordnetenversammlung mündlich in gedrängter Form über den Inhalt und
das Ergebnis der Ausschussberatungen und die tragenden Gründe für den Beschlussvorschlag.“
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In § 39 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oestrich-Winkel erhält wird
folgende Änderung vorgenommen (unterstrichen):

„Diese Geschäftsordnung tritt ab dem 13.07.2021 in Kraft. Zugleich tritt die bisherige Geschäftsordnung
vom 19.04.2021 außer Kraft.“

In diesem Zusammenhang wird der Magistrat beauftragt, den Sitzungsplan der städtischen Gremien ab der
Sommerpause, also nach der SV am 12.07.2021, im Sinne dieser Fristen und beigefügter Tabelle zu ändern,
damit Vorlagen und Anträge zukünftig wieder vor der Beratung in der Stadtverordnetenversammlung in
den entsprechenden Ausschüssen und ggf. Ortsbeiräten beraten werden können.

Abstimmung
Bei 16 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt.

6. Antrag SPD: Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum im Baugebiet "Fuchshöhl"
2021/51

Gemeinsame Beratung mit TOP 7

Es liegt ein aktualisierter Antrag der SPD-Fraktion vor.

Bericht HFA – SV Wieczorek
Antragsbegründung: SV Sinß
Weitere Wortbeiträge: Bürgermeister Tenge, SV Schäfer, SV Orth, SV Prasser-Strith, SV Stavridis, SV Sinß

Beschluss
1. Das Ergebnis des aktuellen Höchstgebotsverfahrens für die drei Mehrfamilienhäuser auf den

städtischen Grundstücken im Baugebiet Fuchshöhl wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Magistrat wird beauftragt, ohne Priorisierung zwei der drei Mehrfamilienhaus-Grundstücke an

den jeweils Höchstbietenden, die Firma Centra Immobilien GmbH, Bad Schwalbach, zu den im
Rahmen des Höchstgebotsverfahrens getätigten Gebots, also

a. „In der Fuchshöhl 8“ 958 qm für 710,00 €/m² = 680.180,00 €
oder

b. „In der Fuchshöhl 1“ 1045 qm für 860,00 €/m² = 898.700,00 €
oder

c. „In der Fuchshöhl 3“1036 qm für 860,00 €/m² = 890.960,00 €
zu vergeben.
Kommt die Vergabe nicht zustande, wird der Magistrat beauftragt, ohne Priorisierung zwei der drei
Mehrfamilienhaus-Grundstücke an den jeweils Nächstbietenden zu vergeben und den
Stadtverordneten dann eine entsprechend korrigierte Vorlage zur Entscheidung vorzulegen.

3. Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich ferner dafür aus, auf einem der städtischen
„Mehrfamilienhaus-Grundstücke“ im Baugebiet Fuchshöhl bezahlbare Mietwohnungen für
Normalverdiener zu verwirklichen. Hierzu wird der Magistrat beauftragt,

a. mit den Höchstbietern des laufenden Höchstgebotsverfahrens in Nachverhandlungen über
entsprechende Rahmenbedingungen (Förderungsquote bezuschusster Wohnungsbau,
Vermietungspflicht, festgeschriebene Maximalkaltmiete etc.) zu treten;

b. mit weiteren möglichen Projektpartnern wie zum Beispiel gemeinnützigen, öffentlichen
oder kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, ggf. auch interessierten privaten
Investoren bzw. Interessenten, in Verhandlungen zu treten

mit dem Ziel, Mietwohnungen mit Mietpreisen deutlich unter den allgemein erzielbaren
Mietpreisen auf diesem Mehrfamilienhaus-Grundstück zu ermöglichen und den Stadtverordneten
zeitnah eine entscheidungsreife Beschlussvorlage vorzulegen.
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Abstimmung
Bei 16 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen mehrheitlich zugestimmt.

7. Vergabe von 3 Mehrfamilienhaus-Grundstücken „In der Fuchshöhl“ nach Gebotsverfahren
2021/62

Gemeinsame Beratung mit TOP 6

Beschluss
Bei 10 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Bürgermeister Tenge kündigt nach § 63 HGO Widerspruch bzgl. des Nicht-Verkaufs des dritten Grundstücks
zum Höchstgebot wegen einer aus seiner Sicht Verletzung des Wohls der Gemeinde und Verstoßes gegen §
92ff. HGO an.

8. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2021
2021/73

Gemeinsame Beratung mit TOP 10

Beschluss
Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 wird gem. § 92a HGO wie vorgelegt
beschlossen.

Abstimmung
Einstimmig bei 16 Enthaltungen zugestimmt.

9. Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung) der Stadt Oestrich-Winkel, gültig ab 01.01.2021
2021/71

Die Vorlage wird zurückgezogen.

10. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den angepassten Haushalt 2021 (im Rahmen des
Doppelhaushaltes 2020/2021) der Stadt Oestrich-Winkel auf Grundlage der Einbringung vom
14.10.2019
2021/65

Bericht HFA – SV Wieczorek
Bericht OB Oestrich – OV Weyhofen

Weitere Wortbeiträge: Erster Stadtrat Sommer, Bürgermeister Tenge, SV Reichbauer, SV Schäfer, SV
Bungert, SV Sinß, SV Wieczorek, SV Stavridis, SV Hammer

Anträge zum Anpassungshaushalt
GRÜNE: Ergebnishaushalt – Streichung der Mittel für die Klage gegen Windkraft (-20.000 €)
Abstimmung: Bei 6 Ja-Stimmen und 22 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

SPD: Ergebnishaushalt - 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Reduzierung Ansatz
2021 alt um 5% (-272.702,05 €)
Abstimmung: Bei 16 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt.
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GRÜNE: Stellenplan – Streichung der Poolstelle
Abstimmung: Bei 16 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt.

GRÜNE: Die Stelle Klimamanagement ist im Stellenplan abzubilden.
Abstimmung: Bei 25 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen mehrheitlich zugestimmt.

Beschluss
1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 auf Basis der Veränderungsliste und der heutigen Beschlüsse
sowie des Stellenplanes wird beschlossen.
2. Das angepasste Investitionsprogramm für das Jahr 2021 auf Basis der Veränderungsliste und der
heutigen Beschlüsse wird als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Baubetriebshof wird wie vorgelegt beschlossen.
4. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kultur und Freizeit wird wie vorgelegt beschlossen.
5. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke wird wie vorgelegt beschlossen.

Abstimmung
Zu 1. Bei 19 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen mehrheitlich zugestimmt.
Zu 2. Bei 19 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen mehrheitlich zugestimmt.
Zu 3. Einstimmig zugestimmt.
Zu 4. Einstimmig zugestimmt.
Zu 5. Einstimmig zugestimmt.

Neue Vorlagen des Magistrats
11. Besetzung von Magistratskommissionen

2021/94
Beschluss
Baukommission (BK)
Als Stadtverordnete werden in die Baukommission gewählt:
1. Andreas Orth
2. Robert Fladung

Als Sachkundige Einwohner werden in die Baukommission gewählt:
1. Thomas Speth
2. Andreas Scharf
3. Marika Prasser-Strith

Friedhofskommission (FHK)
Als Stadtverordnete werden in die Friedhofskommission gewählt:
1. Pavlos Stavridis
2. Gerda Müller

Als Sachkundige Einwohner werden in die Friedhofskommission gewählt:
1. Michael Linder
2. Renate Kroha
3. Marika Prasser-Strith
4. Hildegard Freimuth

Abstimmung
Einstimmig zugestimmt.
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12. Dringlichkeitsantrag CDU: Zukunft Innenstadt
2021/97

Beschluss
Der Magistrat wird aufgefordert, für den Ausschuss Umwelt, Planen und Bauen am 22. Juni
Projektvorschläge inkl. Kostenschätzung zur möglichen Teilnahme am Programm „Zukunft Innenstadt“ zur
Beratung vorzulegen.
Der Ausschuss Umwelt, Planen und Bauen wird dazu ermächtigt, abschließend über eine
Interessenbekundung an dem Programm „Zukunft Innenstadt“ zu entscheiden mit den dann im Ausschuss
beratenen und beschlossenen Projektvorschlägen.

Abstimmung
Einstimmig.

Oestrich-Winkel, 08.06.2021

Stadtverordnetenvorsteherin
Aylin Sinß

Schriftführerin
Nadja Riedel
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